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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Entwurf für einen Regie-
rungsratsbeschluss betreffend Allgemeinverbindlicherklärung von Be-
stimmungen des Nachtrags 5 zum Gesamtarbeitsvertrag für das Gip-
sergewerbe im Kanton Basel-Stadt 2010 - 2013. Der Regierungsrats-
beschluss tritt nach der Genehmigung durch den Bund und der an-
schliessenden Veröffentlichung im Kantonsblatt des Kantons Ba- 
sel-Stadt in Kraft1 und gilt bis zum 31. Dezember 2026. 

 

Begründung 

Die Allgemeinverbindlicherklärung der zwischen den Sozialpartnern des Gip-
sergewerbes vereinbarten Mindestlohnerhöhung, der generellen Lohnerhö-
hung sowie Pauschalzahlung durch den Regierungsrat ist notwendig, um zu 
verhindern, dass nichtbeteiligte Arbeitgebende sowie Dienstleistungserbrin-
gerinnen und -erbringer aus dem EU-Raum der gleichen Branche durch Ge-
währung ungünstiger Arbeitsbedingungen einen Konkurrenzvorsprung erhal-
ten und hiesige Betriebe vom Markt verdrängen. Mit der Allgemein-
verbindlicherklärung müssen die Bestimmungen auch von ausländischen 
Firmen bei der Erbringung von Dienstleistungen im Kanton Basel-Stadt be-
achtet werden. Da sich der Gesamtarbeitsvertrag auf das Gebiet des Kan-
tons Basel-Stadt beschränkt, ist der Regierungsrat für die Allgemeinverbind-
licherklärung zuständig. Sie erfolgt jedoch erst nach der Genehmigung durch 
den Bund. 

                                                                                           

                                                
1  Bei einer Genehmigung des Bundes bis zum 15. des Monats wird er am 1. Tag des auf die anschliessende Veröffentlichung im 
Kantonsblatt des Kantons Basel-Stadt folgenden Monats wirksam. Erfolgt die Genehmigung des Bundes nach dem 15. des Monats, 
tritt er nach der anschliessenden Veröffentlichung im Kantonsblatt des Kantons Basel-Stadt am 1. Tag des übernächsten, auf die 
Genehmigung folgenden Monats in Kraft. 

 


